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Bebauungsplan 55

Gemeinde Hambergen
"Bahnhofstraße - Süd"

55

Der Rat der Gemeinde Hambergen hat den Bebauungsplan nach Prüfung der Anregungen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in seiner 

Der Entwurf des Bebauungsplanes und der Begründung haben vom .................... bis .................... gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Hambergen hat in seiner Sitzung am .................... dem Entwurf des Bebauungs-

Bürgermeisterin

Institut für Stadt- und Raumplanung GmbH 

Hambergen, den ....................

Diese Ausfertigung des Bebauungsplanes stimmt mit der Urschrift überein.

Hambergen, den ....................

des Bebauungsplanes und der Begründung nicht geltend gemacht worden.
Innerhalb von einem Jahr nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes ist die Verletzung von Vorschriften beim Zustandekommen 

Verletzung von Vorschriften

Hambergen, den ....................

Bebauungsplan ist damit am .................... rechtsverbindlich geworden.
Der Beschluss des Bebauungsplanes ist gemäß § 10 Abs. 3 BauGB am .................... ortsüblich bekannt gemacht worden. Der 

Alle Rechte vorbehalten

Beglaubigung

Inkrafttreten

Gemeinde Hambergen
Bebauungsplan Nr.

Hambergen, den ....................

Sitzung am .................... als Satzung (§ 10 Abs. 1 BauGB) sowie die Begründung beschlossen.

Hambergen, den ....................

öffentlich ausgelegen.

Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am .................... ortsüblich bekannt gemacht.
planes und der Begründung zugestimmt und seine öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. Ort und 

Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde ausgearbeitet von 

Satzungsbeschluss

Bremen, den 22.06.2021 / 03.05.2022 / 14.11.2023 / 22.05.2024 / 15.01.2025

Öffentliche Auslegung

Planverfasser

(instara)

Hambergen, den ....................

planes Nr. 55 beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 BauGB am .................... ortsüblich bekannt 
Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Hambergen hat in seiner Sitzung am .................... die Aufstellung des Bebauungs-

Hambergen, den ....................

Aufstellungsbeschluss

Präambel

(Schünemann)

Planunterlage

Internet: www.instara.de
E-Mail: info@instara.de

Tel.: (0421) 43 57 9-0
Fax.: (0421) 45 46 84

28309 BremenVahrer Straße 180

gemacht worden.

- Satzungsfassung -

Sonstige Planzeichen

und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

des Maßes der Nutzung innerhalb eines Baugebiets
Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, z. B. von Baugebieten, oder Abgrenzung

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen

(§ 9 BauGB und §§ 1 und 16 BauNVO)

Bepflanzungen (siehe textliche Festsetzungen)

a

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

z.B.  0,4

z.B.  2 Wo

Maß der baulichen Nutzung

Art der baulichen Nutzung

Planzeichenerklärung

Abweichende Bauweise (siehe textliche Festsetzungen)

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB §§ 22 und 23 BauNVO)

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

Grundflächenzahl / GRZ

max. 2 Wohneinheiten

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 1-11 BauNVO)

(gemäß Planzeichenverordnung v. 1990)
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Kartengrundlage:Liegenschaftskarte
Maßstab: 1:1000
Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen
Vermessungs- und Katasterverwaltung

Herausgeber: Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen
Regionaldirektion Otterndorf

Die Planungsgrundlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die städtebaulich bedeutsamen baulichen
Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig nach (Stand vom 15.01.2021). Sie ist hinsichtlich der Darstellung der
Grenzen und der baulichen Anlagen geometrisch einwandfrei.
Die Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist einwandfrei möglich.

Osterholz-Scharmbeck, den ....................

        Ö. b. V. I. Carsten Bruns

Jahr 2021C

fassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Hambergen diesen Bebauungsplan Nr. 55 "Bahnhofstraße - Süd", 
bestehend aus der Planzeichnung und den nebenstehenden textlichen Festsetzungen, als Satzung beschlossen.

Auf Grund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) sowie des § 58 des Niedersächischen Kommunalver- 

Baugrenze

Textliche Festsetzungen
1. Art der baulichen Nutzung
1.1 Allgemeines Wohngebiet

Die in Allgemeinen Wohngebieten ausnahmsweise zulässigen Nutzungen (§ 4 Abs. 3 BauNVO)
· Betriebe des Beherbergungsgewerbes,
· Anlagen für Verwaltungen,
· Gartenbaubetriebe und
· Tankstellen
sind nicht Bestandteil des Bebauungsplanes (§ 1 Abs. 6 BauNVO).

1.2 Mischgebiet
Die in Mischgebieten allgemein (§ 6 Abs. 2 BauNVO) zulässigen
· Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des Beherbergungsgewerbes (Nr. 3),
· Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke (Nr. 4)
sowie
· Tankstellen (Nr. 5)
sind nicht zulässig (§ 1 Abs. 5 BauNVO).
Die in Mischgebieten allgemein (§ 6 Abs. 2 Nr. 8 BauNVO) bzw. ausnahmsweise (§ 6 Abs. 3 BauNVO) zulässigen
Vergnügungsstätten sind nicht zulässig bzw. nicht Bestandteil des Bebauungsplanes (§ 1 Abs. 5 und 6 BauNVO).

2. Maß der baulichen Nutzung

2.1 Maximale Höhe baulicher Anlagen
Die zulässige Höhe baulicher Anlagen wird auf 9,0 m begrenzt (§ 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO). Geringfügige
Überschreitungen durch untergeordnete Gebäudeteile (z. B. Schornsteine) bis zu 1,0 m können im Einvernehmen
mit der Gemeinde zugelassen werden (§ 31 BauGB i. V. m. § 16 Abs. 6 BauNVO). Als Bezugshöhe gilt die Höhe
der Oberkante der Fahrbahnmitte der jeweiligen Erschließungsstraße; Bemessungspunkt ist die Mitte der
Straßenfront des jeweiligen Baugrundstückes (§ 18 Abs. 1 BauNVO).

2.2 Überschreitung der Grundflächenzahl
Die Überschreitung der zulässigen Grundfläche durch die Grundflächen von Garagen und Stellplätzen mit ihren
Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sowie baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche,
durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird, wird in dem Allgemeinen Wohngebiet auf maximal 20 v. H.
und in dem Mischgebiet auf maximal 10 v. H. beschränkt (§ 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO).

3. Abweichende Bauweise
Innerhalb der abweichenden Bauweise (a) sind in dem Allgemeinen Wohngebiet Gebäude als Einzelhäuser oder
Doppelhäuser zu errichten. Die Länge dieser zulässigen Hausformen darf höchstens 20 m betragen (§ 22 Abs. 4
BauNVO). Hinsichtlich aller sonstigen Bestimmungen gelten die Vorschriften der offenen Bauweise (§ 22 Abs. 2
BauNVO).

4. Anzahl der Wohneinheiten
Innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes sind maximal 2 Wohnungen pro Wohngebäude zulässig (§ 9 Abs. 1 Nr. 6
BauGB). Besteht ein Baukörper aus mehreren selbständig benutzbaren Gebäuden, sind für diesen Baukörper
insgesamt maximal 2 Wohnungen zulässig.

5. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
Im Allgemeinen Wohngebiet sind Stellplätze mit wasser- und luftdurchlässigen Materialien, z. B. mit breitfugig
verlegtem Natursteinpflaster, mit Rasengittersteinen, mit Schotterrasen o. ä. zu versehen.

6. Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern
Innerhalb der Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen ist spätestens in der
auf die Rechtskraft des Bebauungsplanes folgenden Pflanzperiode durch den jeweiligen Grundstückseigentümer
eine Bepflanzung mit standortheimischen Laubbäumen und -sträuchern der vorzunehmen.
Artenliste:
Stieleiche (4XHUFXV�UREXU), Hainbuche (&DUSLQXV�EHWXOXV), Sandbirke (%HWXOD�SHQGXOD), Esche ()UD[LQXV�H[FHOVLRU),
Eberesche (6RUEXV�DXFXSDULD), Feldahorn ($FHU�FDPSHVWUH), Vogelkirsche (3UXQXV�DYLXP), Haselnuss (&RU\OXV
DYHOODQD), Schwarzer Holunder (6DPEXFXV�QLJUD), Eingriffeliger Weißdorn (&UDWDHJXV�PRQRJ\QD), Schlehe (3UXQXV
VSLQRVD), Hundsrose (5RVD�FDQLQD), Pfaffenhütchen ((XRQ\PXV�HXURSDHXV).
Pflanzqualitäten:
Bäume: Heister, Höhe 125-200 cm oder Hochstamm mit 8-16 cm Stammumfang in 1 m Höhe,
Sträucher: mindestens die Pflanzqualität verpflanzte Sträucher, 4 Triebe, Höhe 60-100 cm
Pflanzabstände 1,5 m x 1,5 m
Pro angefangene 50 m² Pflanzfläche ist mindestens ein Laubbaum zu pflanzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB).
Abgänge sind durch gleichartige Nachpflanzungen an ungefähr gleichem Standort zu ersetzen.

7. Immissionsschutz
Zum Schutz vor Verkehrslärm sind Aufenthaltsräume bei Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von
baulichen Anlagen durch Schallschutzmaßnahmen an Außenbauteilen der Gebäude zu schützen.
Innerhalb der in der Planzeichnung gekennzeichneten Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum
Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (§ 9 Abs. 1 Nr. 24
BauGB) ist für die Außenbauteile von Aufenthaltsräumen im Sinne des § 43 NBauO baulicher Schallschutz
entsprechend der DIN 4109-01, 2018-01 Abschnitt 7 vorzusehen.

Nachrichtliche Hinweise
Archäologische Denkmalpflege
Sollten in der Erde Sachen oder Spuren gefunden werden, bei denen Anlass zu der Annahme gegeben ist, dass sie Kulturdenkmale
(Bodenfunde) sind, so ist dies unverzüglich dem Landkreis Osterholz als untere Denkmalschutzbehörde, der Gemeinde oder dem
Nds. Landesamt für Denkmalpflege anzuzeigen (§ 14 Nds. Denkmalschutzgesetz). Zur Anzeige von Bodenfunden ist jeder am Bau
Beteiligte verpflichtet.

Militärische Altlasten
Für das Plangebiet wurde eine Luftbildauswertung zur militärischen Altlastenerkundung durchgeführt. Im Ergebnis zeigt sich hierbei,
dass für das Plangebiet keine Kampfmittelbelastung vermutet wird.
Sollten bei den anstehenden Erdarbeiten dennoch Kampfmittel, wie z. B. Granaten, Panzerfäuste oder Minen, gefunden werden, ist
umgehend die zuständige Polizeidienststelle, das Ordnungsamt oder der Kampfmittelbeseitigungsdienst zu benachrichtigen.

Beseitigung des Niederschlagswassers
Gemäß § 96 Abs. 3 NWG sind die Grundstückseigentümer zur Beseitigung des Niederschlagswassers an Stelle der Gemeinde
verpflichtet, soweit nicht die Gemeinde den Anschluss an eine öffentliche Abwasseranlage und deren Benutzung vorschreibt oder ein
gesammeltes Fortleiten erforderlich ist, um eine Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit zu verhüten.

Besonderer Artenschutz
Gemäß den Bestimmungen des § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten:
1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen, zu töten oder ihre

Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören,
2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-,

Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die
Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert,

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu
beschädigen oder zu zerstören,

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre
Standorte zu beschädigen oder zu zerstören.

Ergänzende Hinweise
Die Vorschriften des besonderen Artenschutzes des § 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) sind zu beachten. Zur Vermeidung
der Zerstörung oder Beschädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten besonders und / oder streng geschützter Arten (vgl. § 7 Abs.
2 Nr. 13 und 14 BNatSchG) sind Rodungs- und Fällarbeiten von Gehölzbeständen im Zeitraum vom 01. März bis 30. September zu
vermeiden. In Ausnahmefällen ist bei Gehölzbeseitigungen innerhalb dieses Zeitraumes das Nichtvorhandensein von dauerhaftem
und besetzten Nistplätzen sowie von besetzten Baumhöhlen (durch Vögel oder Fledermäuse) unmittelbar vor dem Eingriff zu
überprüfen.
Vor Beginn von Rodungs- und Fällarbeiten in der Zeit vom 01. Oktober bis 29. Februar sind Gehölze auf Baumhöhlen und ggf. darin
überwinternde Arten sowie auf dauerhafte Nistplätze zu überprüfen.
Werden Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG berührt, ist eine Ausnahmeprüfung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG bzw. eine
Befreiung nach § 67 Abs. 2 BNatSchG bei der Unteren Naturschutzbehörde zu beantragen.

Lärmpegelbereich (LPB) Maßgeblicher Außenlärmpegel La Anforderung an die gesamten
bewerteten Bau-Schalldämm-
Maße der Außenbauteile 

R'w,ges

Schutzbedürftige Räume

IV 66 - 70 dB 40 dB
V 71 - 75 dB 45 dB

Die Bestimmung des R'w,ges erfolgt nach DIN 4109-1, 2018-01 „Schallschutz im Hochbau -
Teil 1: Mindestanforderungen“ und DIN 4109-2, 2018-01 „Schallschutz im Hochbau - Teil 2: Rechnerische Nachweise
der Erfüllung der Anforderungen“. Der Nachweis ist im Baugenehmigungsverfahren zu erbringen.

Für Gebäude, die neu errichtet oder wesentlich geändert werden, gelten folgende Schallschutzanforderungen:
Die Außenbauteile schutzbedürftiger Räume, die dem ständigen Aufenthalt von Menschen dienen, müssen je nach
Außenlärmpegelbereich die Anforderungen an die Luftschalldämmung gemäß Abschnitt 7 der DIN 4109 Teil 1,
Ausgabe Januar 2018 für Wohnräume einhalten. Mindestens ist ein Bau-Schalldämmmaß von 30 dB im gesamten
Baugebiet einzuhalten.
Schlafräume und Kinderzimmer sind so anzuordnen, dass an deren Fenstern außen Beurteilungspegel von ≤ 50
dB(A) vorliegen. Andernfalls ist der Einbau von schallgedämmten Lüftungsöffnungen oder eine Belüftung mittels
raumlufttechnischer Anlage vorzusehen.
Hausnahe Außenwohnbereiche sind auf der straßenabgewandten Gebäudeseite oder seitlich der Gebäude in
Bereichen anzuordnen, wo sich dort tagsüber im Bereich des  WA Beurteilungspegel von ≤ 59 dB(A) und im Bereich
des MI Beurteilungspegel von ≤ 64 dB(A) einstellen. Andernfalls ist eine Kompensation mittels Wintergärten oder
verglaster Loggien vorzusehen.
Von den Anforderungen kann abgewichen werden, wenn im Rahmen eines Einzelnachweises der Nachweis erbracht
wird, dass aufgrund von Gebäudeabschirmungen oder ähnlicher Effekte gesunde Wohnverhältnisse vorliegen.

Es gilt das Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das
zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I S. 394) geändert worden ist.
Es gilt die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017
(BGBl. I S. 3786), die durch Artikel 2 des Gesetzes vom 03. Juli 2023 (BGBl. 2023 I S. 176) geändert worden ist.

ED nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig

o Offene Bauweise

Bürgermeisterin
(Schünemann)

Bürgermeisterin
(Schünemann)

Bürgermeisterin
(Schünemann)

Bürgermeisterin
(Schünemann)

Bürgermeisterin
(Schünemann)

Bürgermeisterin
(Schünemann)

(siehe textliche Festsetzungen)
vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
Umgrenzung der Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz

Hambergen Gemarkung:
Flur: 23
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